
 

 

Z-54.3-454  22. September 2016   
10. April 2020  

Kessel AG 

Bahnhofstraße 31 

85101 Lenting  

 

Anwendungsbestimmungen sowie nicht harmonisierte und besondere Eigenschaften für 

Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten nach DIN EN 858-1 mit CE-Kennzeichnung: 

 

Abscheideranlage aus Kunststoff bestehend aus einem Abscheider der Klasse I mit 

Koaleszenzeinrichtung, einem unterhalb des Abscheiders angeordnetem Schlammfang und 

einer integrierten Probenahmestelle   

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-54.3-454 vom 20. Juli 2016.  
Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und drei Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit der oben 
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet 
werden.    
  

 

22.09.2016 II 33-1.54.3-11/03-6 

über die Änderung der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

vom 20. Juli 2016 
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Z60264.16 1.54.3-11/03-6 

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt 
geändert. 

 

1. Die Anlagen 1, 9 und 10 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 20. Juli 2016 werden 
durch die Anlagen 1 bis 3 dieses Bescheides ersetzt. 

 

 

Dagmar Wahrmund Beglaubigt 

Referatsleiterin 
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Bescheid vom 22. September 2016 über die Änderung 

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

Nr. Z-54.3-454 vom 20. Juli 2016 

 Z60422.16 1.54.3-11/03-6 

Abscheideranlage für Leichtflüssigkeiten bestehend aus einem Abscheider Klasse I mit 
Koaleszenzeinrichtung und einem Schlammfang 
 
Übersicht NS 3 bis NS 15 

 
 

Anlage 1 
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Bescheid vom 22. September 2016 über die Änderung 

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

Nr. Z-54.3-454 vom 20. Juli 2016 

 Z60422.16 1.54.3-11/03-6 

Abscheideranlage für Leichtflüssigkeiten bestehend aus einem Abscheider Klasse I mit 
Koaleszenzeinrichtung und einem Schlammfang 
 
Einbau für Verkehrslasten bis Gruppe E4 

 
 

Anlage 2 
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Bescheid vom 22. September 2016 über die Änderung 

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

Nr. Z-54.3-454 vom 20. Juli 2016 

 Z60422.16 1.54.3-11/03-6 

Abscheideranlage für Leichtflüssigkeiten bestehend aus einem Abscheider Klasse I mit 
Koaleszenzeinrichtung und einem Schlammfang 
 
Einbau für Verkehrslasten bis Gruppe E4 mit Schachtverlängerung 
 

 
 

Anlage 3 
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